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1. Auftrag

Wir  erhielten  von der  Österreichischen  Zahnärztekammer  den Auftrag,  die Auswirkungen  des
mit Stichtag  1. Juni 2022 abgeschlossenen  Kollektiwertrages  im Vergleich  zu den am
13. 11.2020  zwischen  den Parteien  getroffenen  Vereinbarungen  zu erläutern.

Beide  genannten  Unterlagen  wurden  uns dazu  übermittelt  und sind dieser  Stellungnahme  als
Anlage  4 beigefügt.

Für die Durchführung  unseres  Auftrages  sind die Allgemeinen  Auftragsbedingungen  für
Wirtschaftstreuhandberufe  (Anlage  2) vereinbart.

2. Prozentuelle  Erhöhunqen  der Mindestentqelte

In der  Vereinbarung  vom 13.11.2020  waren  hier 6% (seit 1.4.2019)  plus 2% oder  die höhere
Teuerungsrate  zwischen  1. Juli 2021 und 1. Juli 2022  vereinbart.

Daraus  hätte  sich aufgrund  der  derzeitigen  Inflationsrate  von zumindest  7,5%  zwischen  1. Juli
2021 und 1. Juli 2022 gegenüber  den letzten  KV Mindestgehältern  zum 1. Juli 2022 eine
Er+1Öt1ung um zum!ndesi  14%  (!) erreCl1nei  (a106%  mal 1,075).

Die tatsächlich  vereinbarte  Steigerung  der Mindestgehälter  beträgt  dem gegenüber  9%.

Berechnet  man die Reduktion  der  Wochenarbeitszeit  von 40 auf  38 Wochenstunden  bei vollem
Gehaltsausgleich  mit ein, errechnet  sich insgesamt  eine  wirtschaftliche  Erhöhung  um 14,7%.
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Unter  Berücksichtigung  der  langen  Zeitspanne  seit  der  letzten  Erhöhung  der  Mindestgehälter

(1.4.2019)  entspricht  dies  einer  jährlichen  Erhöhung  von durchschnittlich  rd. 4,5%.

3. Keine  Erhöhunq  der über dem  Mindestqehalt  lieqenden  Gehälter  (keine  ,,lst-Lohn-

Erhöhunq"i

Im Gegensatz  zu der  Vereinbarung  vom 13.11.2020  ist es gelungen,  eine  so genannte  Ist-

Lohn-Erhöhung  zu verhindern,  welche  ein Präjudiz  für  zukünftige  Verhandlungen  dargestellt

hätte.

Das heißt  somit,  dass nur dann tatsächliche  Gehaltserhöhungen  durchgeführt  werden

müssen,  wenn  die bisher  bezahlten  Gehälter  unter  den neuen  MindestgehaItsvereinbarungen

liegen!

4. Zusammenfassunq

Gegenüber  der ursprünglichen  Vereinbarung  vom 13.11.2020  wurden  bei vergleichbaren

Erhöhungen  der  Mindestgehälter  durch  den  nunmehr  erzielten  Abschluss  einerseits

automatische  Erhöhungen  der aktuell  über Kollektiwertrag  liegenden  Gehälter  gänzlich

vermieden,  andererseits  die Attraktivität  der  Dienstverhältnisse  gegenüber  anderen  Sektoren

der  Wirtschaft  durch  Anhebung  der  Mindestgehälter  und Reduktion  der  Wochenarbeitszeit

merklich  erhöht.

Zusätzlich  wurde  durch  die Reduktion  auf  38 Wochenstunden  die Möglichkeit  von Mehrarbeit

bis  zu  einem  Ausmaß  auf 40 Wochenstunden  geschaffen.  Diese  Mehrarbeit  kann  It.

Kollektivvertrag  durch  Zeitausgleich  im Verhältnis  1:1 ausgeglichen  werden.

Wien,  am 10.Juni  2022
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Vereinbarung  zwischen  der  Österreichischen  Zahnärztekammer

und  der  Gewerkschaft  der  Privatangestellten,  Druck,  Journalismus,

Papier

Die Unterzeichner  kommen  überein,  dass  als Grundlage  für  die Sozialpartnervereinbarung  der

Kurzarbeitsphase  III  folgende  Punkte  für  den KolIektivvertragsabschIuss  2021/2022  festgelegt
werden.

Die Kollektiwertragsgehälter  werden  am 1. Juli 2021  um 6'!/o erhöht.  (für  Angestellte  in Ausbildung

gemäß  dem  Modus  des letzten  KV Abschlusses)

Außei-dem  besteht  Bereitschaft  der  ÖZÄK  über  eine  Erhöhung  IST  Gehälter  abhängig  von  der

Entwicklung  der  Honorarsätze  für  Zahnärzte  seit  der  letzten  Erhöhung,  dem  Kaukraftverlust/der
Inflationsrate  seit  der  letzten  Erhöhung  (1. 4. 2019)  und  der  wirtschaftlichen  Entwicklung  zum

gleichen  Zeitpunkt  zu verhandeln.

Freiwillige  Erhöhungen  seit  1. 1. 2020  können  gegenrechnet  werden.

Die KoIIektiwertragsgehäIter  werden  am 1. Juli 2022  um 2o/o bzw.  im Falle  des höheren

Kaufkraftverlustes  seit  1. Juli  2021  um die durchschnittliche  Inflationsrate  erhöht.

Außerdem  besteht  Bereitschaft  der  ÖZÄK  über  eine  Erhöhung  der  IST  Gehälter  nach  den oben

angeführten  Kriterien  zum  gleichen  Zeitpunkt  zu verhandeln,  wobei  die durchschnittliche  Inflation

seit  der  letzten  Erhöhung  (1. Juli 2021)  in Betracht  gezogen  wird.  Freiwillige  Erhöhungen  seit  1. 7.

2021  können  gegengerechnet  werden.

Inhalt  der  Verhandlungen  wird  ebenfalls  eine  einheitliche  Vorgehensweise  bei der  Berechnung  der

Gehälter  von  Angestellten  in Ausbildung  sein.

Gesetzliche  Anpassungen  zB bzgl  Karenzzeitenanrechnung  werden  eingearbeitet.

Die Verhandlungen  für  den  skizzierten  Abschluss  werden  jeweils  im Juni  2C)21 und  Frühjahr  2022

geführt.  Im Frühjahr  2023  werden  Verhandlungen  für  eine  KoIlektiwertragsabschluss  1. 7. 2023

geführt

Die Sozialpartner  empfehlen  zur  Anerkennung  der  Leistung,  der  Bereitschaft,  des Einsatzes  und  der

Aufwände/Einbußen  der  Arbeitnehmer/innen  im Coronajahr  2020  die Auszahlung  einer

Comnaprämie  in der  Höhe  von  € 300,-  bzw.  für  Angestellte  unter  20 h in der  Höhe  von  € 150,-.  Die

Empfehlung  wird  gleichzeitig  und  über  die gleichen  Kanäle  wie  die Information  über  die

geschlossene  SoziaIpartnervereinbarung  KUA Phase  III  öffentlich  gemacht.

Wien,  am  13.  11.  2020

Für  die  GPA-djp Für  die  Zahnärztekammer

Karl  Dürtscher MR Dr.  Thomas  orejs

Bu  ndesgeschäftsführer Präsident

Georg  Grundei  diplömä  DDr. DDr.  «/:LI':':'/H//«I"f/l4 ger

Wirschaftsbereichssekretär Vizepräsident



Gültig  ab 1. Juni  2022 Gültig  ab 1. Juni  2022

KOLLEKTIWERTRAG

abgeschlossen  zwischen  der  Österreichischen  Zahnärztekammer  1010  Wien,  Kohlmarkt  11/6

einerseits  und  dem  Osterreichischen  Gewerkschaftsbund,  Gewerkschaft  GPA,  1030  Wien,

Alfred-DaIIinger-PIatz  1, andererseits.

§1

Räumlicher  und  sachlicher  Geltungsbereich

Dieser  Kollektiwertrag  gilt für das ganze  Bundesgebiet  und regelt  die gegenseitigen,  aus dem

AngesteIltenverhäItnis  entspringenden  Rechte  und  Pflichten  und  die  sonstigen,  für  das

Arbeitsverhältnis  wirtschafflich  bedeutenden  Angelegenheiten  für alle bei Zahnärzten,  Fachärzten

für  Zahn-,  Mund-  und Kieferheilkunde  oder  Dentisten  beschäftigten  Angestellten  der  nachfolgenden

Art:

a) zahnärztliche  Assistentinnen  sowie  Auszubildende  zu diesem  Beruf,

b) ProphyIaxeassistentinnen

c) ZahntechnikergeseIIen,

d) Zahntechnikermeister,

die in der  weiteren  Folge  alle  kurz  Angestellte  genannt  werden.

In diesem  Kollektiwertrag  auf  natürliche  Personen  bezogene  Bezeichnungen  beziehen  sich  auf  alle

Geschlechter  in gleicher  Weise.

§2

Geltungsdauer

1. Dieser  Kollektiwertrag  tritt  mit 1. Juni  2022  in Kraft  und gilt auf  unbestimmte  Zeit.  Er tritt  anstelle

der  bisherigen  von  den  Vertragsparteien  abgeschlossenen  Kollektiwerträge.

2. Seine  Kündigung  kann  von  jeder  der  zwei  Vertragsparteien  unter  Einhaltung  einer  dreimonatigen

Frist  zum  Ende  eines  Kalenderquartals  erfolgen.  Die  Kündigung  ist  schrifflich  durch

eingeschriebenen  Brief  auszusprechen  und  ist rechtzeitig  erfolgt,  wenn  das  betreffende  Schriftstück

vor  dem  ersten  Tag  der  dreimonatigen  Kündigungsfrist  zur  Post  gegeben  wurde.
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3. Während der Kündigungsfrist  sind Verhandlungen  wegen Erneuerung des Kollektiwertrages  zu

führen. Über Verlangen eines der beiden Vertragsteile  müssen auch während der  Geltungsdauer  des

Kollektivvertrages Verhandlungen  wegen Abänderungen  desselben  geführt  werden.

4. Kommt innerhalb eines halben Jahres nach erfolgter Kündigung kein neuer Kollektiwertrag

zwischen den Vertragsparteien  zustande, so treten die Bestimmungen der §§ 154 und 155

Arbeitsverfassungsgesetz  (BGBI. Nr. 22/ 1974) in Kraff.

5. Vom kündigenden  Teil ist gleichzeitig  mit dem Ausspruch der Kündigung das Bundesministerium

für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz  von der erfolgten Kündigung des  Kollektiwertrages  zu

verständigen.

6. Frühestmöglicher  Termin für Änderungen  des Kollektiwertrags  ist der 1. 4. 2023. Diesbezüglich

werden  im Jänner  2023 Verhandlungen  aufgenommen.  Mit dem In-Kraft-Treten  dieses

Kollektiwertrages  verlieren die Bestimmungen des Kollektiwertrages  vom 1. April 2018  ihre

Gültigkeit.

§3

AnstellungsverhäItnis

Alle im § 1 dieses Kollektiwertrages  aufgezählten Personen, die bei einem Zahnarzt, Facharzt  für

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde  oder Dentisten beschäffigt  sind, stehen im AngesteIItenverhäItnis

zu ihm.

§4

Gesetzliche  Bestimmungen

Soweit in diesem Vertrag  nichts  anderes  vereinbart  ist, gelten die Bestimmungen  des

AngesteIItengesetzes  (BGBI. Nr. 292/1 921 ) in der jeweils  geltenden Fassung.
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§5

Arbeitszeit

1. Die wöchentliche  Arbeitszeit  beträgt  ab 1. Juni 2022  38 Stunden.

1a. Dementsprechend  wird  für alle am 1. Juni 2022  bestehenden  TeiIzeitbeschäftigten  mit Wirkung

vom 1. Juni 2022  die Arbeitszeit  bei einer  vereinbarten  Wochenarbeitszeit

bis 10 Wochenstunden  um O,5 h

bis 20 Wochenstunden  um 1 h

bis 30 Wochenstunden  um 1,5h

bis 40 Wochenstunden  um 2 h reduziert.

1 b. Das Gehalt  der  Angestellten  darf  im Zuge  der  Arbeitszeitverkürzung  gemäß  Abs. I und 1 a nicht

reduziert  werden.

Ic. Arbeitszeitmodelle,  welche  eine gewisse  Anzahl  von Stunden  vorschreiben  (zB Altersteilzeit)

bzw. deren  Umsetzung  durch  eine Reduzierung  der Wochenstundenanzahl  verunmöglicht  werden,

bleiben unverändert  aufrecht.  Diese Angestellten  erhalten  eine Erhöhung  der IST Gehälter

(Gehälter,  die über  dem Mindestgehaltsschema  nach 1. Juni 2022 liegen)  um 5o/o, aufgerundet  auf

den nächsten  vollen  Eurobetrag.

2. Als tägliche  normale  Arbeitszeit  von Montag  bis Freitag  gilt die Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr, an

Samstagen  bis 13.00  Uhr.  Der  24.  und  31.  Dezember  jeden  Jahres  sind  dienstfrei.  Zur

Normalarbeitszeit  zählen  neben  den Ordinationszeiten  auch  die Zeiten  der  Vor-  und Nacharbeit,  sowie

Zeiten  der Ausbildung  und vom Dienstgeber  angeordnete  Zeiten  der Weiterbildung.

3. In der  einzelnen  Praxis  ist die regelmäßige  Arbeitszeit  durch  Vereinbarung  zwischen  Angestellten

und Dienstgeber,  in einer Praxis mit mindestens  fünf  oder mehr Beschäftigten  zwischen  dem

Betriebsrat  und dem Dienstgeber  festzulegen.  Diese Vereinbarung  muss den Angestellten  in

geeigneter  Form zur Kenntnis  gebracht  werden.  Die normale  tägliche  Arbeitszeit  darf  9 Stunden

nicht  übersteigen.

4. Örtlich  bedingte  Ausnahmen  in der  ArbeitszeiteinteiIung  sind  einvernehmlich  zwischen

Angestellten  und Dienstgeberfestzulegen.  Die Bestimmungen  überdie  Bezahlung  von Überstunden

und ÜberstundenzuschIägen,  Mehrstunden  und MehrstundenzuschIägen  sowie  über  die Zuschläge

für  die Sonn-  und Feiertagsarbeit  werden  dadurch  nicht  berührt.
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§6

Überstunden

1. Bei Vorliegen eines erhöhten Arbeitsbedarfes  kann die Arbeitszeit um 5 Überstunden in der

einzelnen Woche und darüber  hinaus um höchstens 60 Überstunden innerhalb eines  Kalenderjahres

verlängert werden. Wöchentlich sind jedoch nicht mehr als 10 Überstunden  zulässig.  Die

Tagesarbeitszeit  darf  IO Stunden nicht überschreiten.

2. Als Grundlage  für die Überstundenberechnung  gilt 1/160 des BruttomonatsgehaItes, zuzüglich  des

aliquoten RemunerationsanteiIes  (Beispiel: Gehalt + 1/s:160 = GrundstundengehaIt).  Die Überstunden

sind zuzüglich eines Zuschlages zu entlohnen oder in Freizeit mit einem 50prozentigen  oder

lOOprozentigen  Freizeitzuschlag  zu gewähren.

Die ÜberstundenzuschIäge  betragen:

50 Prozent für Überstunden, die im Tageszeitraum  zwischen 7.00 und 20.00 Uhr  zu leisten sind.

Für die außerhalb des normalen Arbeitszeitraumes  gemäß § 5 Z 2 und am 24.12. und 31.12. zu

leistenden Überstunden  beträgt der Zuschlag IOO Prozent.

3. Die geleisteten Überstunden sind monatlich zu verrechnen. Der Anspruch ist bei sonstiger

Verwirkung  innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Ableistung  der Überstunden beim  Dienstgeber

geltend zu machen.

§ 6a

Mehrstunden

Gem. § 19d Abs. 3f AZG wird vereinbart, dass Mehrarbeitsstunden  nicht zuschlagspflichtig  sind,

wenn sie innerhalb des Kalenderhalbjahres  oder eines anderen festgelegten  Zeitraumes  von  sechs

Monaten, in dem sie angefallen sind, durch Zeitausgleich  im Verhältnis  1 :1 ausgeglichen  werden.

§7

Sonn-  und Feiertage  bzw. Nachtdienst

1. Alle gesetzlichen  Feiertage  sowie  die  von  der  Bundesregierung  jeweils  angeordneten

außerordentlichen  Staatsfeiertage  sind  bezahlte Ruhetage.  Für  diese  Feiertage  ist das  volle  Entgelt

so wie  für  jeden  anderen  Arbeitstag  zu bezahlen.
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2. Die  Arbeit  an Sonn-  und Feiertagen  und am 24.12.  und 31.12.ist  nur  in Ausnahmefällen  zulässig.

Wird jedoch  auf Anordnung  des Dienstgebers  an einem  solchen  Tag oder während  eines

Nachtdienstes  gearbeitet,  so ist diese  Arbeit  mit dem  Zuschlag  von  100  Prozent  gemäß

§ 6 Z 2 zu entlohnen.  Wenn  für  die Arbeit  an Sonn-  und Feiertagen  und am 24.12.  und 31.12.  in der

darauffolgenden  Woche  ein bezahlter  Ruhetag  gewährt  wird, ermäßigt  sich der Zuschlag  auf

50  Prozent.  Dieser  Zuschlag  entfällt,  wenn der Zahnarzt,  Facharzt  für Zahn-,  Mund-  und

Kieferheilkunde  oder  Dentist  an den genannten  Tagen  regelmäßig  ordiniert  und der  Angestellte  in

der darauffolgenden  Woche  einen  Ruhetag  erhält.  Wird  über  Anordnung  des Dienstgebers  an

diesem  Ruhetag  gearbeitet,  so gebührt  dem Angestellten  der oben angeführte  Zuschlag  von

100  Prozent.

§8

Zahnärztliche  Assistentinnen  in Ausbildung

1. Voraussetzung  für  den Berufseintritt  als  Auszubildende  für  die Berufsausbildung  als zahnärztliche

Assistentin  ist:

a) die Erfüllung  der  allgemeinen  Schulpflicht;

b) körperliche  und  gesundheitliche  Eignung,  die  erforderlichenfalls  durch  eine  ärztliche

Untersuchung  festzustellen  ist;

2. Die  Ausbildungszeit  zur  zahnärztlichen  Assistentin  beträgt  3 Jahre  und beinhaltet  eine  praktische

und theoretische  Ausbildung  (Duales  System).  Falls  zahnärztliche  Assistentinnen  in Ausbildung  in

einem  zusammenhängenden  Zeitraum  von über  vier Monaten  aus in ihrer  Person  gelegenen

Gründen  verhindert  sind,  so ist die vier  Monate  überschreitende  Zeit  nicht  auf  die Ausbildungszeit

anzurechnen.

a) Die  praktische  Ausbildung  erfolgt  durch  die Beschäffigung  als Auszubildende  bei einem  Zahnarzt,

Facharzt  für Zahn-,  Mund-  und  Kieferheilkunde  oder Dentisten;  sie  kann  auch an  einer

zahnärztlichen  Universitätsklinik  erfolgen.

b) Die theoretische  Ausbildung  erhält  die auszubildende  zahnärztliche  Assistentin  neben  ihrer

praktischen  Ausbildung  in einem  im Anhang  1 angeführten  Lehrgang  für  Zahnärztliche  Assistenz,

der  mit einer  positiven  Prüfung  abzuschließen  ist. Die für  den Besuch  dieser  Fachausbildung

erforderliche  Zeit  ist vom Dienstgeber  unter  Fortbestand  des Gehaltsanspruches  freizugeben.

Diese  Zeit  darr  in den Urlaub  nicht  eingerechnet  werden.
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3. Die Auszahlung  des Monatsgehaltes  für zahnärztliche  Assistentinnen  in Ausbildung  erfolgt  mit

Monatsende.  Fällt  der  letzte  Tag eines  Monats  auf  einen  arbeitsfreien  Tag, so erfolgt  die Auszahlung

am  Tage  vorher.  Zahnärztliche  Assistentinnen  in Ausbildung  haben  unabhängig  vom

Beschäftigungsausmaß  Anrecht  auf die unten angeführten  monatlichen  Mindestgehälter.  Die

monatlichen  Mindestgehälter  für zahnärztliche  Assistentinnen  in Ausbildung  inkl.  Gefahrenzulage

betragen:

Ab  1. 6. 2022 Euro

im ersten  Ausbildungsjahr 524,-+  131,- 655,-

im zweiten  Ausbildungsjahr 779,-  +  131 ,- 910,-

im dritten  Ausbildungsjahr 907,-  +  131 ,- 1.038,-

4. Bei Arbeitgeberkündigung  oder  einvernehmlicher  Auflösung  des  Dienstverhältnisses  gibt  es

keine  Verpflichtung  der  zahnärztlichen  Assistentin  AusbiIdungsrückersatz  zu leisten.

5. Die Kosten  der Inanspruchnahme  von öffentlichen  Verkehrsmitteln  zum Lehrgang  für

Zahnärztliche  Assistenz  gemäß  Anhang  1 werden  vom Dienstgeber  bezahlt  (unter  Einrechnung

etwaiger  Freifahrten).

§9

Zahnärztliche  Assistentin

1. Die zahnärztliche  Assistentin  übt ihre Tätigkeit  gem. § 73 ZÄG  aus.

2. Reinigungsarbeiten,  welche  einem Bedienungspersonal  zustehen,  gehören  nicht zu  den

Obliegenheiten  einer  zahnärztlichen  Assistentin.

§9a

Prophylaxeassistentinnen

1. Die Berechtigung  zur Führung  der Berufsbezeichnung  ,,ProphyIaxeassistentin"  richtet  sich nach

§ 84 Abs. 3 ZÄG.

2. ProphyIaxeassistentinnen  üben ihre Tätigkeiten  gem. § 84 Abs. 1 ZÄG aus.

-6-



3. ProphyIaxeassistentinnen,  die die Tätigkeiten  gemäß  § 84 Abs. 1 ZÄG in der Ordination  im

Ausmaß  von mindestens  25 % ihrer  Arbeitszeit  ausüben,  erhalten  einen  Zuschlag  von 20% zu den

Gehaltsansätzen  von § 18 a).

§ 10

Zahntechniker

1. Die  im § 1 lit. c) angeführten  Personen  sind ausschließlich  auf die zahnprothetische

Laboratoriumstätigkeit  beschränkt  und dürfen zu Tätigkeiten  im menschlichen  Munde  nicht

herangezogen  werden.

2. Zahntechnikermeister  sind darüber  hinaus  zu Tätigkeiten  gem. § 1 48a GewO  1994  berechtigt.

§ 1l

Urlaub

1. Für den Urlaub  gelten,  soweit  in diesem  Vertrag  keine  abweichenden  Regelungen  enthalten  sind,

die gesetzlichen  Bestimmungen  des AngesteIItengesetzes  und das  Bundesgesetz  über die

Vereinheitlichung  des Urlaubsrechtes  BGBI. Nr. 390 vom 7. Juli 1976 in der jeweils  gültigen

Fassung.

2. Vordienstzeiten,  die im selben  Betrieb  zugebracht  wurden,  werden  bei Wiedereintritt  in den

gleichen  Betrieb  bei der Urlaubsberechnung,  wenn die Unterbrechung  nicht länger  als 180 Tage

gedauert  hat und die Lösung  des Dienstverhältnisses  durch den Dienstgeber  erfolgt  ist, sofort

angerechnet.

3. Der Urlaubsantritt  ist mit Rücksicht  auf die  BetriebsverhäItnisse,  die gesicherte  ärztliche

Versorgung  der  Bevölkerung  und die ErhoIungsmöglichkeit  des Angestellten  einvernehmlich  so zu

bestimmen,  dass  dem Angestellten  ein angemessener  Zeitraum  zur  Vorbereitung  zur Verfügung

steht.  Das Urlaubsentgelt  ist dem Angestellten  bei Urlaubsantritt  im Vorhinein  zu bezahlen.

4. Während  des Urlaubes  darf der Dienstnehmer  keine dem Erholungszweck  des Urlaubes

widersprechende  Erwerbstätigkeit  leisten.
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§ 12

Vordienstzeiten

1. Vordienstzeiten,  die bei einem  Zahnarzt,  Facharzt  für Zahn-,  Mund-  und Kieferheilkunde,

Dentisten,  in einer  Zahnklinik  oder einem  Zahnambulatorium  zurückgelegt  wurden  und eine

zusammenhängende  Dienstzeit  von mehr  als 6 Monate  umschließen,  werden  bei Berechnung  des

Entgeltes  zur  Gänze  angerechnet.

2. Karenzzeiten  gem. Mutterschutzgesetz  und Väter-Karenzgesetz  sind in vollem  Ausmaß  für

sämtliche  dienstrechtliche  Ansprüche,  welche  sich  auf  die Dauer  des  Dienstverhältnisses  beziehen,

anzurechnen.

§ 13

Anspruch  bei  Dienstverhinderung

1. Ist ein Angestellter  nach  Antritt  seines  Dienstes  durch  Krankheit  oder  Unglücksfall  an der  Leistung

seiner  Dienste  verhindert,  so  behält  er  seinen  Anspruch  auf Entgelt  bis  zur  Dauer  von

6 Wochen  zur  Gänze,  durch  weitere  4 Wochen  zur  Hälfte.  Im Übrigen  wird  auf  die Bestimmungen

des  § 8 Angestelltengesetz  verwiesen.

2. Der  Angestellte  ist verpflichtet,  ohne  Verzug  die Dienstverhinderung  dem  Dienstgeber  anzuzeigen

und diesem  innerhalb  von 3 Tagen  eine  Bestätigung  der Krankenkasse  oder  eines  Amts-  oder

Gemeindearztes  über  die  durch  die  Krankheit  bedingte  Arbeitsunfähigkeit  und  deren

wahrscheinliche  Dauer  zu  erbringen.  Die  Vorlage  einer  solchen  Bestätigung  kann  nach

angemessener  Zeit  erneut  verlangt  werden.  Kommt  der  Angestellte  diesem  Verlange  nicht  nach,  so

verliert  er für  die Dauer  der  Säumnis  den  Anspruch  auf  das Entgelt.  Kann  einem  alleinstehenden

Angestellten  infolge  einer  schweren  Erkrankung  die zeitgerechte  Beibringung  der erforderlichen

Bestätigung  nicht  zugemutet  werden,  so hat er nach  Fortfall  der Behinderung  dies  ohne  Verzug

nachzuholen.
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§14

Freizeit  bei nachgewiesener  Dienstverhinderung

Bei angezeigtem  oder nachgewiesenem  Eintritt  nahestehender  FamiIienangeIegenheiten  ist jedem

Angestellten  eine Freizeit  ohne Schmälerung  seines  monatlichen  Entgeltes  zu gewähren:

bei Eheschließung  des Angestellten  oder bei Tod des Ehepartners  (Lebensgefährten)..3  Werktage

im Todesfall  von Eltern oder unmündigen  Kindern (Zieh- oder Stiefkindern)...................2  Werktage

bei Eheschließung  von Geschwistern  oder eines Kindes (Zieh-  oder Stiefkinder).............1  Werktag

nach  der  Geburt  eines  Kindes .2 Werktage

im Todesfall  von großjährigen  Kindern (Zieh- oder Stiefkindern),  Geschwistern,  Schwiegereltern

oder GroßeItern.................................................................................................................1  Werktag

zuzüglich  einer notwendigen  Hin- und Rückfahrt  zum Orte des Begräbnisses  im Höchstausmaß

eines  weiteren  Werktages

bei Wohnungswechsel  im Falle der Führung  eines eigenen  Haushaltes.........................2  Werktage

§ 15

Kündigung

1.lst  das Dienstverhältnis  ohne  Zeitbestimmung  eingegangen  oder  fortgesetzt  worden,  so unterliegt

dessen  Lösung  den Bestimmungen  des § 20 Angestelltengesetz.  Bezüglich  der Kündigungsfrist  wird

gemäß  § 20 Abs.  3 des  AngesteIItengesetzes  vereinbart,  dass  sie  am Letzten  eines

Kalendermonates  endigt.

2. Kündigungen  müssen  bei sonstiger  Rechtsunwirksamkeit  schriftlich  erfolgen.

§ 16

Garderobe

Der Dienstgeber  hat dem Angestellten  die Möglichkeit  zu geben, seine Kleider sicher und vor

fremden  Zugriff  geschützt  aufzubewahren.

-9-



§ 17

Probezeit

Für neu aufgenommene  Angestellte  beträgt  die Probezeit  einen Monat. Für Auszubildende  zu

zahnärztlichen  Assistentinnen  kann nach Ablauf  der Probezeit  von einem Monat  ein befristetes

Dienstverhältnis  von weiteren  2 Monaten  schriftlich  vereinbart  werden.  Während  der Probezeit

(1 Monat)  kann das Dienstverhältnis  ohne vorherige  Kündigung  nach Abschluss  der täglichen

Arbeitszeit  für beendigt  erklärt  werden.

§ 18

Entlohnung

Die Auszahlung  des Monatsgehaltes  erfolgt  mit Monatsende.  Fällt  der letzte  Tag eines  Monats  auf

einen  arbeitsfreien  Tag, so erfolgt  die Auszahlung  am Tage  vorher.  Die monatlichen  Mindestgehälter

inkl.  Gefahrenzulage  betragen:

Ab  1. 6. 2022

a) Für  zahnärztliche  Assistentinnen:

soweit  sie die Ausbildung  gem. § 8 dieses  Kollektiwertrages  bzw. §§ 81 ff ZÄG  positiv  absolviert

haben  (§ 77 Abs. 2 ZÄG kommt  sinngemäß  zur  Anwendung)

Euro

im 1. und 2. Berufsjahr 1.505,-+  131,- 1.636,-

im 3. und 4. Berufsjahr 1.522,-+  131,- 1.653,-

im 5. und 6. Berufsjahr 1 .540,-  + 131 ,- 1.671,

im 7. und 8. Berufsjahr 1.592,-+  131,- 1.723,-

im 9. und 10. Berufsjahr 1.653,-+  131,- 1.784,-

im 11. und 12. Berufsjahr 1 .704,-  + 131 ,- 1.835,-

im 13. und 14. Berufsjahr 1.766,-+  131,- 1.897,-

im 15. und 16. Berufsjahr 1 .s:s,-  + 131 ,- 1.959,-

im 17. und 18. Berufsjahr 1 .888,-  + 131 ,- 2.019,-
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b) Für  ZahntechnikergeseIlen: Euro

im 1. und 2. Berufsjahr 1.505,-+  131,- 1.636,-

im 3. und 4. Berufsjahr 1.522,-+  131,- 1.653,-

im 5. und 6. Berufsjahr 1.604,-+  131,- 1.735,-

im 7. und 8. Berufsjahr 1 .eigo,-  +  131 ,- 1.821,

im 9. und 10. Berufsjahr 1 .783,-  +  131  ,- 1.914,-

im 11. und 12. Berufsjahr 1.867,-+  131,- I.sss,-

im 13. und 14. Berufsjahr 1.960,-+  131,- 2.091,

im 15. und 16. Berufsjahr 2.054,-+  131,- 2.185,-

im 17. und 18. Berufsjahr 2.146,-+  131,- 2.277,-

c) Für  Zahntechnikermeister: Euro

im 1. Berufsjahr 1 .870,-  +  131  ,- 2.001,

im 2. und  jedem  weiteren  Berufsjahr 2.061  ,- +  131  ,- 2.192,-

Für  Angestellte  mit einem  die ko1lektiwertraglichen  Gehaltsansätze  gem.  § 8, § 18 a), b) oder  c)

übersteigenden  Gehalt  wird  die Überzahlung  bei Vorrückungen  betragsmäßig  aufrecht  erhalten.

Wird  die regelmäßige  Arbeitszeit  mit weniger  als der in diesem  Kollektiwertrag  vorgesehenen

Stundenzahl  festgesetzt,  so gebührt  dem  Angestellten  das  aliquote  Monatsgehalt  gem.  § 18 a), b)

oder c) (Errechnungsformel  ab 1.6.22: Bei einer normalen Arbeitszeit  von 38 Wochenstunden:  '/164,5

des Monatsgehaltes  gem.  § 18 a), b) oder  c) x Stundenanzahl  x 4,33  Die so errechneten  Beträge

werden  auf  volle  Euro-Beträge  aufgerundet.

e, 19

Sonderzahlung

1.  Den Angestellten  gebührt  in jedem  Kalenderjahr  eine  Sonderzahlung  im  Ausmaß  von

2 Monatsgehältern  inklusive  Gefahrenzulage,  wobei  die 1. Hälfte  bei Antritt  des  Urlaubes,  spätestens

am 1. Juli, die 2. Hälfte  am 1. Dezember  fällig  wird.  Den  während  eines  Kalenderjahres

austretenden  oder  eintretenden  Angestellten  wird  der  aliquote  Teil dieser  Sonderzahlung  bezahlt;

ein während  des Jahres  ausbezahlter  Teil dieser  Sonderzahlung  ist auf den aliquoten  Teil

anzurechnen.
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2. Für langjährige  Dienste sind den Arbeitnehmern  nach einer Beschäffigung  in derselben  Praxis

von 25 Jahren mindestens  I 1/: BruttomonatsgehäIter  als einmalige  Anerkennungszahlung  zu

gewähren,  nach  einer  Beschäftigung  in derselben  Praxis  von  35 Jahren  mindestens

2 BruttomonatsgehäIter  als einmalige  Anerkennungszahlung  zu gewähren.

§ 20

Abfertigung

Der  Abfertigungsanspruch  richtet  sich  nach  den Bestimmungen  der  §§ 23 und 23a

Angestelltengesetz  bzw. jenen des Betrieblichen  Mitarbeitervorsorgegesetzes  (,,Abfertigung  neu").

§ 21

Gefahrenzulage

1. Angestellte,  die in Ausübung  ihrer Tätigkeit  mit Blut, Sputum, kariösen  und putriden Massen,

Amalgam,  all dies auch innerhalb  des Spraynebels  (Tröpfcheninfektion)  oder Zahnersatz  aus dem

Mund des Patienten  in Berührung  kommen,  erhalten  ab 1.6. 2022 eine monatliche  Zulage  in Höhe

von  € 131,-.

2. Diese Zulage  wird zu den koIIektiwertraglichen  Gehaltssätzen  gem. § 18 a), b) oder  c) gewährt.

3. TeiIzeitbeschäftigte  erhalten  den aliquoten  Anteil dieser Zulage entsprechend  der geleisteten

Arbeitszeit.

4. Gemäß  den Bestimmungen  des Einkommensteuergesetzes  1988 sind die Zulagen  steuerfrei  zu

behandeln.

- 12 -



§ 22

Weitergeltung  bestehender  Sondervereinbarungen

Bestehende  Vereinbarungen  zwischen  Dienstgeber  und Angestellten  bleiben  unverändert  aufrecht,

wenn sie für den Angestellten  günstiger  sind als die in diesem  Kollektiwertrag  festgelegten

Bedingungen.

Durch Sondervereinbarungen  zwischen  Dienstgeber  und Angestellten  können  die in diesem

Kollektiwertrag  festgelegten  Bedingungen  nicht  verschlechtert  werden.

Wien,  am 19. 5. 2022

Für die
Österreichische  Zahnärztekammer

Der Präsident:
OMR  DDr. H. GRUBER

Für den Österreichischen  Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft  GPA

Die Vorsitzende:
B. TEIBER

Der Bundesgeschäffsführer:
K. DURTSCHER

Für den Österreichischen  Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaff  GPA

Wirtschaftsbereich  Gesundheit,  Soziale  Dienstleistungen,  Kinder-  und Jugendhilfe

Die Vorsitzende:
B. EILETZ

Die Wirtschaffsbereichssekretärin:
C. HöFERL,  BA

Der Wirtschafisbereichssekretär:
G. GRUNDEI  diplömä
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Anlage  2



K.l'i,1I,l":lal'i>
STEUERBERATER

WIRTS[:HAFTSFRüFER

Allgemeine

Auftragsbedingungen

für  Wirtschaftstreuhandberufe

(AAB  2018)

Empfohlen  vom Vorstand  der  Kammer  der  Steuetbetater  und
Wirtschaffspn)fer  zuletzt  mtt Beschluss  vom 18.04 2018

Präambel und Allgemeines

(1) Aufftag im Sinne dieset Bedingungen  meint jeden Verirag übet
vom zur Ausubung eines Wirtschaffstreuhandberufes  Berechtigten  in
Ausübung  dieses Berufes zu etbringende  Leistungen  (sowohl faktische
Tätigkeiten  als auch die Besotgung  oder  Durchfühtung  von
Rechtsgeschäften  üder Rechtshandlungen,  jeweils  im Rahmen der §§ 2
oder 3 Wirtschaffstreuhandberufsgesetz  2ü17 (WTBG  2017). Die Parkeien
des Auflrages  werden in Folge zum einen,,Auflragnehmei",  zum anderen
,,Aufiraggeber'  genannt).

(2) Diese  Allgemeinen  Aufüagsbedingungen  für
Wirtschafistreuhandbetufe  gliedem  sich in zwei  Teile:  Die
Auffragsbedingungen  des l. Teiles gelten für Aufiräge.  bei denen die
Auffragserfeilung  zum Betöeb des Unternehmens  des Auffraggebets
(Unternehmer  iSd KSchG) gehört. Für Verbrauchetgeschäfke  gemäß
Konsumentenschutzgesetz  (Bundesgesetz  vom 8.3.1979/BGBI  Nr.140 in
der derzeit gültigen Fassung) geRen sie insowett der  ll. Teil keine
abweichenden  Bestimmungen  für diese enthält.

(3) Im Falle der Unwitksamkeit  einer einzelnen  Bestimmung  ist diese
durch eine wirksame, die dem angestrebten  Ziel möglichst  nahe kommt,
zu etselzen.

I.TEIL

t  Umfang und Ausf[)hrung  des Auffrages

(1) Der umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus det
schrifflichen  Auffragsvereinbarung  zwischen  Auftraggeber  und
Auffragnehmer.  Fehlt  diesbez[)glich  eine detaillierfe  schriffliche
Auffragsvereinbarung  gilt im Zweifel (2)-(4):

(2) Bei Beauftragung  mit Steuerberatungsleistungen  umfasst  die
Beratungstätigkeit  fülgende  Tätigkeiten:
a) Ausarbettung  der Jahressteuererklärungen  für die Einkümmen-  oder
Körperschaffsteuer  sowie Umsatzsteuer  und zwar auf Grund der vom
Aufttaggeber  vorzulegenden  oder (bei entsprechender  Veteinbarung)  vom
Aufiragnehmer  erstellten  Jahresabschlüsse  und sonstiger,  für  die
Besteuerung erTordetlichen Aufstellungen  und Nachweise.  Wenn nicht
ausdrücklich  anders veteinbart,  sind die für die Besteuerung  erforderlichen
Aufstellungen  und Nachweise  vom Auffraggeber  beizubringen
b) Prüfung der Bescheide  zu den unter a) genannten  E+klärungen.
c) Verhandlungen  mit den Finanzbehörden  im Zusammenhang  mif den
unter a) und b) genannten  Etklärungen  und Bescheiden.
d) Mitwirkung bei Betriebsprufungen  und Auswertung  der Etgebnisse  von
Betriebsprüfungen  hinsichtlich  der unter a) genannten  Steuern.
e) Mitwirkung  im RechlsmitielverTahren  hinsichtlich  der unter a) genannten
Sleuem.
Ethält  der  Auftragnehmer  für  die laufende  Steuetberafüng  ein
Pauschalhünorar,  so sind mangels  anderweitiger  schrifflicher
Vereinbatungen  die umer d) und e) genannten  Tätigkeiten  gesonderl  zu
honorieten.

(3) Soweit  die Ausarbeitung  von einer  oder  mehreren
Jahressteuererklärung(en)  zum übetnommenen  Auffrag  zählt  gehörf  dazu
nicm die Überp+(ifung  etwaiger  besonderer  buchmäßiger
Vorausseizungen  sowie die Ptüfung, ob alle in Belracht kommenden
insbesondere  umsatzsteuenechtlichen  Begünstigungen  wahrgenommen
worden  sind,  es sei denn,  hierüber  besteht  eine nachweisliche
Beaufltagung.

(4) Die Verpflichfüng  zur Etbringung  ande+er Leisfüngen  gemäß §§ 2
und 3 WTBG 2C)17 bedaf  jedenfalls nachweislich einer gesonderfen
Beauftragung.

(5) Vorstehende  Absätze  (2) bis (4) gefflen nicht  bei
Sachverständigentföigkeit.

(6) Es bestehen  keinerlei  Pflichlen  des Auflragnehmets  zur
Leistungserbringung,  Warnung oder Aufklärung über den umfang des
Auffrages  hinaus.

(7) Det Auftragnehmer  ist betechtigt, sich zur  Durchführung  des
Auftrages  geeignetet  Mitarbeiter  und sonstiger  Etfüllungsgehilfen
(Subunternehmer)  zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung  des
Auftrages  durch einen Betufsbefugten  substituieren  zu lassen. Mitarbeiter
im Sinne dieser  Bedingungen  meint alle Personen, die den Auffragnehmer
auf regelmäßiger  üder dauerhafter  Basis bei seiner  betrieblichen  Tföigkeit
untetst[)tzen,  unabhangig  von der Arf der recmsgescMfflichen  Grundlage.

(8) Der Auffragnehmer  hat bei der Eibringung seiner Leistungen
ausschlisßlich  österreichisches  Recht zu ber[)cksichtigen:  ausländisches
Recht  ist nur  bei ausdr[)cklicher  schrifllichet  Vereinbarung  zu
be+ücksichtigen.

(9) Änderl sich die Ret.htslage nach Abgabe der abschließenden
schtifflichen  als auch mündlichen beruflichen Äußetung,  so ist der
Auffragnehmer  nicht verpflichtet,  den Auftraggeber  auf Änderungen  oder
sich daraus ergebende  Folgen hinzuweisen. [)ies gilt auch für in sich
abgeschlossene  Teile eines Aufirages.

(10) DerAuffraggeberistverpflichtetdafurSorgezutragen,dassdievün
ihm zur VerTügung gestellten Daten vom Auflragnehmer  im Rahmen der
Leistungserbtingung  vetarbeitet  werden düfen.  Diesbezüglich  hat der
Auftraggeber  insbesondere  aber nicht ausschließlich  die anwendbaren
datenschulz-  und arbeitstechtlichen  Bestimmungen  zu beachten.

(11) Bringt der Auffragnehmer  bei einer Behörde  ein Anbringen
elektronisch  ein, so handelt er - mangels ausdrüt.klicher  gegenteiliger
Vereinbarung  -  lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem
einreichend  Bevollmächtigten  zurechenbare  Willens-  üder
Wissenserklärung  dar.

(12) Der Auffraggeber  verpflichtet sich, Petsonen, die während des
Auffragsveföältnisses  Mitarbeiter  des Aufiragnehmers  sind üder waren,
wahrend  und binnen  eines  Jahtes  nach Beendigung  des
Auftragsverhältnisses  nicht in seinem Unternehmen  oder in einem ihm
nahestehenden  Unternehmen  zu beschäffigen,  widrigenfalls  er sich zut

Bezahlung  eines Jahtesbezuges  des übernommenen  Mitarbeiters  an den
Auftragnehmer  verpflichtet

2. Aufklätungspflicht  des Aufüaggebers;  Vollständigkeitserklärung

(1) Der Auflraggeber  hat dafür zu sorgen, dass dem Auffragnehmer
auch ohne dessen besündete  Auffotdeiung  alle für die Ausführung  des
Auffrages notwendigen llnterlagen  zum vereinbarten  Termin  und in
Ermangelung  eines sülchen techtzeitig in geeigneter Fürm vorgelegt
werden und ihm von allen Vorgängen  und Llmständen Kenntnis  gegeben
wird, die für die Ausführung  des Auffrages  von Bedeutung  sein konnen.
Dies gilt auch für die untetlagen,  Vorgänge und umstände,  die etst
während  der Tatigkeit  des Auftragnehmers  bekannt  werden.

(2) [)er  Auflragnehmer  ist berechtigt,  die ihm erteilten Auskünfle  und
übetgebenen  Llnterlagen  des Auffraggebets,  insbesündere
Zahlenangaben,  als nchtig und vollständig  anzusehen  und dem Aufüag  zu
Grunde zu legen. Der Auflragnehmer  isf ohne gesonderten  schriftlichen
Auffrag nicht verpflichtet,  Unrichtigkeiten  fest zu stellen. Insbesündere  gilt
dies auch für die Richtigkeit  und Vollständigkeit  vün Rechnungen  Stellt er
allerdings  Urmchtigkeiten  fest, sü hat er dies dem Aufüaggeber  bekannt  zu
geben. Er hat im FinanzstrafverTahren  die Rechte des Aufiraggebers  zu
wahren.

(3) [)er Aufftaggeber  hat dem Auffragnehmer  die Vollständigkeit  der
vorgelegten  Unterlagen  süwie der gegebenen  Auskünffe  und Erklärungen
im Falle von Prüfungen,  Gutachten  und Sachverständigentfüigkeit
schrifflich  zu bestätigen

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen  und anderen
Abschlussen  vom Auffraggeber  ethebliche  Risiken nicht bekannt  gegeben
worden sind, bestehen für den Auffragnehmei  insoweit diese Risiken
schlagend  werden keinetlei  Ersatzpflicmen.

(5) Vüm Auftragnehmer  angegebene  Tetmine  und Zeitpläne  fur die
Ferligstellung  von Prüdukten  des Auffragnehmers  odet Teilen davon sind
bestmögliche  Schfüzungen  und, sofern nicm anders schtifflich  vereinbart,
nicht bindend.  Selbiges  gilt für etwaige Honürarschätzungen:  diese  werden
nach bestem Wissen erstelll  sie sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der  Auftraggeber  hat dem Auftragnehmer  jeweils  akfüelle
Kontaktdaten (insbssondere  Zustelladresse)  bekannt zu geben.  Der
Auffragnehmer  daf  sich bis zur Bekanr+tgabe neuer Kontaktdaten  auf die
G[)ltigkeit  der zuletzt  vom Aufttaggeber  bekannt gegebenen  Kontaktdaten
verlassen, insbesondere  Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene
Adresse  vornehmen  lassen



3. Sicherung  der Unabhängigkeit

(1 ) Der Auffraggeber  ist verpflichtet,  alle Vürkehrungen  zu treffen,  um

zu vethindem,  dass  die  Uriabhangigkeit  der  Milarbeiter  des

Auffragnehmers  gefährdet  wird, und hat selbsl  jede  Gefährdung  dieser

Unabhängigkeit  zu unterlassen.  üies  gilt insbesündere  für Angebote  auf

Anstellung  und  für  Angebote,  Auffräge  auf  eigene  Rechnung  zu

übernehmen.

(2) Der  Auffraggeber  nimrm  zur  Kennföis,  dass  seine  hiefür

notwendigen  personenbezogenen  Daten  sowie  Art und umfang  inklusive

Leistungszeitraum  der  zwischen  Auftragnehmer  und  Aufüaggeber

vereinbafen  Leistungen  (süwohl  Ptüfungs-  als  auch

Nichtprüfungsleisfüngen)  zum  Zweck  der  Überprüfung  des  Vorliegens  von

Befangenheits-  oder  Ausschließungsgründen  und Interessenkollisionen  in

einem  allfälligen  Netzwetk,  dem der  Auffragnehmer  angehM,  vetarbeitel

und zu diesem  Zweck  an die übrigen  Mitglieder  dieses  Netzwetkes  auch

ins Ausland  übermittelt  werden.  HierTür entbindet  der Auffraggeber  den

Aufüagnehmer  nach  dem Datenschutzgesetz  und gemäß  § 8ü Abs 4 Z 2

WTBG  2fü7  ausdrücklich  von  dessen  Verschwiegenheitspflicht  Der

Auffraggeber  kann  die  Entbindung  vün  der Verschwiegenheitspflichl

jederzeit  widerrufen

4. Berlchterstaffung  und Kommunikation

(1) (Berichtetstattung  durch den Auftragnehmer)  Bei Prüfungen  und

Gutachten  ist soweit  nicms  anderes  vereinbart  wutde,  ein schn'fflicher

Bericht  zu erslaffen.

(2) (Kommunikation  an den Auftraggeber)  Alle auffragsbezogenen

Auskunfte  und  Stellungnahmen,  einschließlich  Berichte,  (allesamt

Wissensetkmrungen)  des Auflragnehmets,  seiner  Mitarbeiter,  sonstiger

Etf[illungsgehilfen  oder  Substitute  (,,berufliche  Außerungen")  sind  nur  dann

ve+bindlich,  wenn  sie  schrifflich  erTolgen.  Berufliche  Außerungen  in

elektronischen  Dateiformaten,  welche  per Fax oder E-Mail  odet  unter

Verwendung  ähnlicher  Formen  der  elekltonischen  Kommunikatioii

(speicher-  und wiedeigabefähig  und nicht  mündlich  dh zB SMS aber  nicht

Telefon)  errülgen,  übermiffelt  üder  bestätigt  we+den,  gelten  als schMlich;

dies  giR ausschließlich  für  berufliche  Äußerungen.  Das Risiko  der  Erteilung

der beruflichen  Außerungen  durch  dazu Nichtbefugte  und das Risikü  der

Übersendung  dieser  trägt  der  Auftraggeber.

(3) (Kümmunikation  ari  den Auftraggeber)  üer  Auftraggeber  stimmt

hietmit  zu, dass  der  Auftragnehmer  elektronische  Kommunikation  mit dem

Aufüaggeber  (zB via E-Mail)  in unverschlüsselter  Form vornimmt.  Der

Auffraggeber  erklärf,  über  die  mit  der  Verwendung  elektronischer

Kommunikation  verbundenen  Risiken  (insbesondete  Zugang,

Geheimhalfüng,  Verandetung  von Nachnchten  im Zuge  det  ubermittlung)

infomiierf  zu  sein.  Der Auffragnehmer,  seine  Mitarbeiter,  sonstigen

ErT[)llungsgehilfen  oder  Subslitute  haffen  nicht  für Schäden,  die durch  die

Verwendung  elektrünischer  Kommunikationsmittel  verursacht  wetden.

(4) (Kommunikation  an den Aufüagnehmer)  Der Empfang  und die

Weiterleitung  von  Informationen  an  den  Auffragnehmer  und  seine

Mitarbeiter  sind  bei  Vetwendung  vün  Telefon  -  insbesondere  in

Vetbindung  mit automatischen  Anrufbeantwortungssystemen,  Fax, E-Mail

und anderen  Formen  der elektrünischen  Kommunikation  -  nicht immer

sichergestellf.  Auffräge  und wichtige  Informationen  gelten daher  dem

AuTtragnehmer  nur dann  als zugegangen,  wenn  sie auch physisch  (nicht

(fem-)mündlich  üder  elektronisch)  zugegangen  sind, es sei denn,  es wird

im Einzelfall  der  Empfang  ausdn)cklich  bestätigt  Automatische

Übeimittlungs-  und  Lesebestatigungen  gelten  nicm  als  solche

ausdrücklichen  Empfangsbestätigungen.  [)ies  gilt insbesondere  für die

Übermittlung  von Best.heiden  und anderen  Info+mationen  über  Fristen.

Kfüische  und wichtige  Mitteilungen  müssen  daher  pet Post  oder  Kuner  an

den Auflragnehmer  gesanfü  werden  Die Übergabe  von Schnftstücken  an

Mitarbeiter  außerhalb  der  Kanzlei  giffl nicht  als Übergabe.

(5) (Allgemein)  Schrifilich  meint  insoweit  in Punkt  4 (2) nicht  anderes

bestimmt,  Schrifflichkeit  iSd  § 886 ABGB  (Unterschtifflichkeit).  Eine

fortgeschrittene  elektronische  Signatur  (Art.  28 elDAS-

VO, (Eu)  Nr. 91C)/2C114) erfüllt  das ErTordernis  der  St.hrifflichkeit  iSd § 888

ABGB  (Umerschrifflichkeit),  soweit  dies  innethalb  der  Parteiendisposition

liegt.

(6) (Wetblichelnformation)DetAufüagnehmerwirddemAufiraggeber

wiederke)vend  allgemeine  steuerrechtliche  und  allgemeine

wmschaffsrechtliche  Informationen  elektronisch  (zB  per  E-Mail)

übermitteln.  Der  Aufiraggeber  nimmt  zut  Kennföis,  dass  er das Recht  hat,

der Zusendung  von Direktwerbung  jederzeit  zu widersprechen

5 Schutz  des geistigen  Eigentums  des Aufiragnehmers

(1) Der Auffraggeber  ist verpflichtel  dafür  zu sorgen,  dass die im

Rahmen  des Auffrages  vom  Aufi+agnehmer  etstellten  Bericme,  Gu(achten,

Organisationspläne,  EntwOtfe,  Zeichnungen,  Betechnungen  und

dergleichen  nur für Auftragszwecke  (z.B gemäß  § 44 Abs 3 EStG j988)

verwendel  wetden.  Im L)brigen  bedarT die Weitetgabe  schrifflicher  als auch

mündlicher  betuflichet  Äußeiungen  des  Auflragnehmers  an einen  € ritten

zur Nutzung  det  schrifflichen  Zustimmung  des Aufüagnehmers.

(2) Die Verwendung  schriftlicher  als  auch  mündlicher  beruflicher

Äußerungen  des Auftragnehmers  zu Werbezwecken  ist unzulässig:  ein

Verstoß  betechtigt  den Auffragnehmer  zur  fristlosen  Kündigung  aller  noch

nicht  durchgeftihtten  Aufiräge  des  Aufttaggebers.

(3) [)em  Auflragnehmer  verbleibt  an seinen  Leisfüngen  das

Llföeberrecht  Die Einraumung  von Wetknutzungsbewilligungen  bleibt  der

schrifflichen  Zustimmung  des Auffragnehmers  vorbehalten

8. Mängelbeseitigung

(1) [)er AuTtragnehmer  ist berechtigt  und verpflichtet,  nachträglich

hervorkommende  Unrchtigkeiten  und Mängel  in seiner  schrfflichen  als

auch  mündlichen  beruflichen  Außerung  zu beseitigen,  urid verpflichtet,  den

Auflraggeber  hiervon  unverzuglich  zu verstandigen.  Er ist betechtigt,  auch

über die ursprüngliche  berufliche  Äußerung  informierte  [)ritte von der

Ändetung  zu verständigen.

(2) DerAufiiaggeberhatAnspruchaufdiekostenIoseBeseitigungvon
unrichtigkeiten,  sofern  diese  durch  den Auftragnehmer  zu verfreten  sind;

dieser  Ansptuch  erlischt  sechs Monate  nach erbrachter  Leistung  des

Auffragnehmets  bzw -  falls eine schriffliche  berufliche  Äußerung  nicht

abgegeben  wird -  sechs  Monate  nach Beendigung  der beanstandeten

Tätigkeit  des Auffragnehme+s.

(3)  Der  Auffraggeber  hat  bei  Fehlschlägen  der  Nachbesserung

etwaiger  Mangel  Anspruch  auf  Minderung.  Soweil  darüber  hinaus

Schadenersaizansprüche  bestehen,  gilt Punkt  7

7. Haffung

(1) Sämtliche  Haftungsregelungen  gelten für alle  Streifigkeiten  im

Zusammenhang  mit  dem  Aufftagsverhältnis,  gleich  aus  wek.hem

Reichtsgrurid.  Der Auftragnehmer  haftet  f(ir Schäden  im Zusammenhang

mit dem Auffragsverhälföis  (einschließlich  dessen  Beendigung)  nur bei

Vürsatz  und grobet  Fahilässigkeit  Die Anwendbarkeit  des § 1298  Satz  2

ABGB  wird  ausgeschlossen.

(2) Im Falle  grober  Fahrlässigkeit  beträgt  die  Ersatzpflicht  des

AuTtragnehmets  höchstens  das  zehnfache  der

Mindestversicherungssumme  der BetufshaftpfIichtversicherung  gemäß  §

11 Wirtschaffstreuhandberufsgesetz  2rh7  (WTBG  2ü17) in der jeweils

geltenden  Fassung.

(3) Die Beschränkung  der  Haffung  gemaß  Punkt  7 (2) bezieht  sich auf

den einzelnen  Schadensfall  Oer einzelne  Schadensfall  umfasst  samtliche

Fülgen einer Pflk.htverletzung  ohne Rücksicht  darauf,  ob Schäden  in

einem  odei  in mehreren  aufeinander  fülgenden  Jamen  entstanden  sind.

Dabei  gilt  mehtfaches  auf gleicher  oder  gleichartiger  Fehlerquelle

beruhendes  Tun üder  Llmerlassen  als eine einhettliche  Pflichtverletzung,

wenn  die betreffenden  Angelegenheiten  miteinander  in rechtlichem  und

wmschafilichem  Zusammenhang  stehen.  Ein einheitlicher  Schaden  bleibt

ein einzelner  Schadensfall,  auch  wenn  er  auf  mehreren  Pflichtverletzungen

beruht.  Weitets  ist, außer  bei vürsätzlicher  Schädigung,  eine  Haffung  des

Auffragnehmers  für entgangenen  Gewinn  sowie  Begleit-,  Folge-,  Neben-

üder  ähnliche  Schaden,  ausgeschlossen.

(4) Jeder  Schadenetsatzanspruch  kann  nur  innerhalb  vün  sechs

Münaten  nachdem  der  oder  die Anspruchsberechtigten  von dem Schaden

Kenntnis  erlangt  haben, spatestens  aber  inneihalb  vori  drei Jahren  ab

Eimritt  des  (Primär)Schadens  nach  dem anspruchsbegründenden  Eteignis

gerichtlich  geltend  gemacht  werden,  sofem  nicm in gesetzlichen

Vorschriften  zwingend  andere  Verjährungsfnsten  festgesetzt  sind

(5)  Im Falle  der  (latbestandsmäßigen)  Anwendbarkeit  des § 275 uGB

gelten  dessen  Haffungsnormen  auch  dann,  wenn  an det  Durchführung  des

Auffrages  mehrere  Personen  beteiligt  gewesen  üder  mehrete  zum Ersatz

verpflichtende  Handlungen  begangen  worden  sind und ohne Rücksicht

darauf,  ob andere  Beteiligte  vorsätzlich  gehandelt  haben.

(6)  In Fällen,  in denen  ein formlichet  Bestätigungsvermerk  erteilt  wird,

beginnt  die  Verjährungsfrist  spätestens  mit  Erfeilung  des

Bestfüigungsvetmetkes  zu laufen

(7)  WirddieTätigkeituntetEinschaltungeinesDritten,z.B  einesDaten

verarbeitenden  Unternehmens,  durchgeführt,  so  geRen  mit

Benachnchtigung  des Auftraggebers  dan)ber  nach Gesetz  oder  Vertrag

be- oder emstehende  Gewämleistungs-  und Schadenersatzansprüche

gegen  den Dritten  als an den Auftraggeber  abgetreten  Der  Auffragnehmer

hafiet,  unbeschadet  Punkt  4 (3), diesfalls  nur ftn Vetschulden  bei der

Auswahl  des Driffen.

(8) Eine  Hafiung  des  Aufftagnehmets  Dritten  gegenüber  ist in jedem  Fall

ausgeschlossen  Geraten  Dritte  mit der  Arbeit  des Auffragnehmers  wegen

oes Aufiraggebers  in welcher  Foim auch immer  in Konlakt  hat der

AuftraggeberdieseüberdiesenLImstandausdrücklichaufzuklären  Soweit



ein solcher Haffungsausschluss  gesetzlich nicht zulässig ist oder eine

Haftung  gegeru)ber  Dritteii  vom Auffragnehmer  ausnahmsweise

übernommen wurde,  gelten  subsidiär diese  Haflungsbeschränkungen

jedenfalls  auch  gegen(iber  DrRten. üriffe  können  jedenfalls  keine

Ansprüche  stellen, die über einen allfdlligen  Anspruch  des Aufüaggebers

hinausgehen.  Die Haffungshöchstsumme  gilt nut insgesamt  einmal fur alle

Geschädigten,  einschließlich  der Ersatzansprüche  des Aufüaggebers

selbst  auch wenn mehrere Personen (der Aufiraggeber  und ein Dritter

oder auch mehrere  Dfüte) geschädigl  worden sind: GescMdigte  werden

nach ihrem  Zuvorkommen  befn'edigt  üer  Auftraggeber  wird den

Auffragnehmer  und dessen Mitarbeiter  von sämtlichen  Ansprüchen  DrRter

im Zusammenhang  mit der Weitergabe  schrifflicher  als auch mundlicher

beruflicher  Äußerungen  des Auflragnehme+s  an diese Dntie schad- und

klaglos halten.

(9) Punkt7giltauchfüralIfäIIigeHaflungsansprüchedesAufüaggebers
im Zusammenhang  mit dem Auffragsverhältnis  gegenüber  Dritten

(ErTüllungs-  und Besorgungsgehilfen  des Auffragnehmers)  und den

Subslituten  des Aufftagnehmers.

8. Verschwiegenheitspflicht,  Datenschutz

(1) [)er  Auftragnehmer  ist gemäß 5 8ü WTBG 2017 verpflichtet  über
alle Angelegenhetten,  die ihm im Zusammenhang  mit seiner Tätigkeit  für

den Auftraggeber  bekannt werden, Stillschweigen  zu bewahren, es sei

denn, dass der Auflraggeber  ihn von dieser  Schweigepflicht  entbindet  oder

gesetzliche  Außerungspflichten  emgegen  stehen.

(2) Süweit es zur VerTolgung von Ansprüchen  des Aufiragnehmers

(insbesondere  Anspr[)che  auf Honorar) oder zur Abwehr  von Ansprüchen

gegen den Auflragnehmer  (insbesondere  Schadenersatzansprüche  des

Aufüaggebers  oder  Dötter  gegen den Auflragnehmer)  notwendig  ist, isf der

Auffragnehmer  von seiner  beruflichen  Verschwiegenheitspflicht
entbunden

(3) Der  Aufüagnehmer  darf  Berichfe,  Gutachten  und sonsfige

schriflliche  berufliche  Äußerungen  über die Ergebnisse  seinet Tätigkeit

Dritten nut mit Einwilligung  des Auffraggebers  aushändigen,  es sei denn,

dass eine gesetzliche  Verpflichtung  hierzu besteht.

(4) Der Auflragnehmer  ist datenschutzrechtlich  Verantworilicher  im

Sinne der Datenschutz-Grundverordnung  (,,DSGVO") hinsichtlich aller im

Rahmen des Auftrages  veraibeiteter  petsonenbezogenen  Daten.  € er

AuTtragnehmer  ist daher  befugt, ihm anvertraute  personenbezogene  Daten

im Rahmen  der  Grenzen  des Auftrages  zu verarbeiten.  Dem

Aufüagnehmer  überlassene  Materialien  (Papier  und Datenträger)  werden

grundsätzlich  nach Beendigung  der diesbezüglichen  Leistungserbringung

dem Aufftaggeber  oder an vom Auffraggeber  namhafi gemachte Dn'tte

übergeben üder wenn dies gesonderl  vereinbart  ist vüm Auftragnehmer

verwahrt  üder vernichtet  Der Auffragnehmer  ist berechtigt  Kopien davon

aufzubewahren  soweit er diese zur ordnungsgemäßen  Dükumemation

seiner Leistungen  benotigt oder es rechtlich  geboten odet berufsüblich  ist

(5) Süfern der Auffragnehmet  den Aufüaggeber  dabei unterstfözt  die

den Auftraggeber  als datenschutzrechtlich  Vetantworilichen  treffenden

Pflichten gegenüber  Betroffenen zu erf[)llen, so ist der Auffragnehmer

berecmigt, den entsiandenen  tatsächlichen  Aufwand an den Auffraggeber

zu verrechnen.  Gleiches gilt, f(ir den Aufwand der für Ausktinffe  im

Zusammenhang  mit dem Auflragsverhättnis  anföllt, die nach Entbindung

von der Verschwiegenheitspflicht  duich den Auflraggebet  gegenüber

Driffen diesen Dritten erfeilt wetden.

9. Rücktritt  und Kündigung  (,,Beendigung")

(1) Die Eiklarung  der Beendigung eines Auflrags hat schMlich  zu

erfülgen  (siehe  auch Punkt 4 (4) und (5)). [)as  Erloschen  einer

bestehenden  Vollmacht  bewiikt  keine Beendigung  des Auffrags.

(2) Soweit nicht etwas andetes scmifflich  veteinbart  oder gesetzlich

zwingend vorgeschrieben  ist, können die Vertragspartnet  den Vertrag

jederzeit  mit sofüriiger  Wirkung  beendigen.  Der  Honoraranspruch

bestimmt  sich nach Punkt 1 1

(3) Ein Daueraufirag  (befiisteter  üder unbeftisteter  Aufüag über, wenn

auch nicht aussch1ie131ich, die Erbringung wiedetholter  Einzelleisfüngen,

auch mit Pauschalvergutung)  kann allerdings, soweit nichts andetes

scrnifilich  veteinbad  ist, ohne  Vorliegen  eines wichtigen  Grundes  nur unter

Einhaltung einer Frist von drei Monaten (,,Beendigungsfn'st") zum Ende

eines Kalendermonats  beendet  werden.

(4) Nach Erklärung  der Beendigung  eines Daueraufttags  -sind,  soweit

im Folgenden  nicht abweichend  bestimmt.  nur jene einzelnen  Werke  vom

Auffragnehmer  noch fertigzustellen  (vetbleibender  Aufüagsstand),  deren

vollstandige  Ausführung  innerhalb der Beendigungsföst  (grundsätzlich)

möglich ist, soweit diese innethalb  eines Monats nach Begmn des Laufs

der Beendigungsfnst  dem Auffraggebet  schrifflich  im Sinne des Punktes 4

(2)bekanntgegebenwerden  [)etverbleibendeAuffragsstandistinnerhalb
de+ Beendigungsfrist  fenig zu stellen, soTem sämtliche eforderlichen

Unöerlagen rechtzeitig zur Vefügung  gestellt  werden und soweit nicht ein
wichtiger  Grund vtxliegt,  der dies hindert.

(5) Waren  bei einem  Dauerauffrag  mehr  als 2 gleicharfige.

üblicherweise  nur  einmal  jährlich  zu erstellende  Werke  (z.B

JahresabschlOsse,  Sleuererklärungen  etc.) ferlig  zu stellen, so zählen die

über 2 hinaus  gehenden  Wetke  nur bei ausdn)cklichem  Einverständnis  des

Aufüaggebets  zum verbleibenden  Auftragsstand.  Auf diesen Umstand ist

der Auffraggeber  in der Bekanntgabe  gemäß Punkt 9 (4) gegebenenfalls
ausdrücklich  hinzuweisen.

10. Beendigung  bei Annahmeverzug  und unterlassener  Mitwirkung  des

Auffraggebers  und rechtlichen  Ausführungshindernissen

(1) KommlderAufüaggebermitderAnnahmedervomAuffragnehmer
angebotenen  Leistung in Verzug oder unterlasst  der Auffraggeber  eine ihm

nach Punkt 2 oder sonst wie obliegende  Mitwirkung,  so ist der

Auffragnehmer  zur fnstlosen  Beendigung  des Vertrages  berechtigt

(31eiches gilt, wenn det Aufltaggeber  eine (auch teilweise)  [)utt.hführung

des Auffrages  verlangt,  die, nach begtündetem  [)af(khalten  des

Auftragnehmers,  nicht der Rechtslage  oder berufsüblichen  Gtundsfözen

entspricht. Seine Honüraransprüche  bestimmen sich nach Punkt  11.

Annahmeverzug  sowie unterlassene  Mitwirkung  seitens  des Auftraggebeis

begründen  auch dann den Anspruch des Aufüagnehmers  auf Ersatz der

ihm hierdurch  entstandenen  MemauTwendungen  sowie des verursachten

8chadens,  wenn der Auffragnehmer  von seinem Kündigungsrecht  keinen
Gebrauch  macht.

(2) Bei Verfrägen über die Führung der Bücher, die Vornahme  det

Personalsachbearbeitung  oder Abgabenverret.hnung  ist eine fristlose

Beendigung  durch den Aufiragnehmer  gemäß Punkt 10 (1) zulässig,  wenn

der Auflraggeber  seiner Mitwirkungspflicht  gemäß Punkt 2. (1) zweimal
nachweislich  nicht nachkommf.

11. Honoraranspruch

('l)  UmetbleibtdieAusführungdesAuffrages(z.B.wegenRücklrittüder
Kündigung),  so gebührt dem Aufüagnehmer  gleichwohl  das vereinbarte

Entgelt (Honorar),  wenn er zur Leistung beteit war und durch Umstände,

deren  Ursache  auf Seiten  des Auffraggebers  liegen,  ein bloßes

Mitverschulden  des Auftragnehmers  bleihl diesbezüglich  außer Ansatz.

daran gehinden  wotden  ist, der Auftragnehmer  braucht  sich in diesem Fall

nicm anrechnen  zu lassen, was er durch anderweitige  Verwendung  seiner

und seiner  Mitarbeiter  Arbeitskraff  erwi+bt oder  zu erwerben  umetlässf

(2) Bei Beendigung eines [)auerauflrags  gebührt das vereinbarte

Entgelt für den verbleibenden  Aufüagsstand,  sofern ey feriiggestellt  wird

oder dies aus Grt.nden, die dem Auffraggeber  zuzurechnen  sind,

unterbleibt  (auf  Punkt  11. (1) wird  verwiesen).  Veteinbarte

Pauschalhünorare  sind gegebenenfalls  zu aliquotieren.

(3) Unterbleibt  eine zur  Ausführung  des Weikes  erTorderliche

Mitwirkung  des Auflraggebers,  so ist der Auftragnehmet  auch berechtigt,

ihm zur Nachholung  eine angemessene  Frist zu setzen mit der Erklätung,

dass nach fruchtlosem  Verstreichen  der F+ist der Verirag als aufgehoben

gelte,im  Übrigen gelten die Fülgen des Punkt 1L  (1).

(4) Bei NichteinhaRung  der Beendigungsfrist  gemäß  Punkt 9. (3) durch

den Auftraggeber,  sowie bei Vertragsauflösung  gemäß  Punkl 10 (2) durch

den Aufiragnehmer  behält der Aufüagnehmer  den vollen Honoraransptuch
für drei Münate

12 Hünorar

(1) Sofem nicht ausdrüt.klich Unemgeltlichkeit  ve+einban ist, wird

jedenfalls  gemäß § 1004  und § 1152  ABGB  eine  angemessene

Entlohnung  geschuldet  Höhe  und Art des Hünüraranspruchs  des

Auffragnehmers  ergeben  sich aus der zwischen  ihm und seinem

Auftraggeber  getrüffenen  Veteinbarung.  Sofern nicht nachweislich  eine

andere Vereinbarung  getrüffen wurde sind Zahlungen  des Aufttaggebers
immer  auf die älteste Schuld anzurechnen.

(2) [)ie  kleinste  vetrechenbare  Leisfüngseinheit  belrägt  eine
Vierielstunde.

(3) Auch die Wegzeit  wird im notwendigen  Umfang verrechnet

(4) Das Aktenstudium  in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang

zur Vorbereitung  des Aufiragnehmets  notwendig ist, kann gesondett
verrechnet  werden

(5) Erweist  sich durch  nachträglich  hervo+gekommene  besondere

Umstände üdet auf Grund besünderer Inanspruchnahme  durch  den

Auffraggeber  ein bereits vereinbaries  Entgelt  als unzureichend,  so hat der

Auffragnehmer  den Auffraggeber  darauf  hinzuweisen  und sind

Nachverhandlungen  zur Veteinbarung  eines angemessenen  Entgelts zu

Tühren (auch bei unzureichenden  Pauschalhonoraren)



(6)  Der  Auffragnehmer  verrechnef  die  Nebenkosten  und  die

Umsatzsteuet  zusätzlich.  Beispielhaff  aber  nicht  abschließend  im

Folgenden  (7) bis  (9)'

(7)  Zu den verrechenbaren  Nebenkoslen  zahlen  auch  belegte  oder

pauschalierte  Barauslagen,  Reisespesen  (bei Bahnfahrfen  1.  Klasse),

[)iäten,  Kilometergeld,  Kopierkosten  und  ähnliche  Nebenkosten.

(8)  Bei besonderen  HaffpflichtversicherungserTordernissen  zählen  die

betreffenden  Versichetungspramien  (inkl.  Versicherungssteuet)  zu den

Nebenkoslen

(9)  Weiters  sind  als  Nebenkosten  auch  Peisonal-  und

Sachaufwendungen  für die  Erstellung  von  Betichten,  Gutachten  uä.

anzusehen

(10)  Für die Ausführung  eines  Auflrages,  dessen  gemeinschaffliche

Erledigung  mehreren  Auftragnehmern  übemagen  worden  ist  wird  vün
jedem  das  seiner  Tätigkeit  emsprechende  Entgelt  verrechnet.

(11)  Entgelte  und  Entgeltvorschüsse  sind  mangels  anderer

Vereinbarungen  sofürt  nach  deren  sctmftlicher  Geltendmachung  fällig  Für

Entgeltzahlungen,  die  später  a1s14  Tage  nach  Fälligkeit  geleistet  werden,

können  Verzugszinsen  verrechnet  werden  Bei  beiderseitigen

UntemehmergescMffen  gelten  Veizugszinsen  in det  in § 456  1 und 2.

Satz  uGB  festgelegten  Höhe.

(12)  DieVetjährungrichtetsichnach§1486ABGBundbeginntmitEnde

der  Leisfüng  bzw  mit  späterer,  in  angemessener  %st  efolgter

Rechnungslegung  zu laufen.

(13)  Gegen  Ret.hnungen  kann  innerhalb  von  4  Wochen  ab

Rechnungsdafüm  schrifllich  beim  Aufüagnehmer  Einspruch  erhoben

werden.  Andernfalls  gilt  die  Rechnung  als  anetkannt  Die  Aufnahme  einer

Reichnung  in die  Bücher  gilt  jedenfalls  als  Anetkenntnis.

(14)  Auf  die  Anwendung  des  § 934  ABGB  im Sinne  des  § 351 UGB,  das

ist die Anfechtung  wegen  Verkürzung  über  die  Hälfte  fi)r  Geschaffe  unter

Untemehmern,  wird  verzichtet.

(15)  Falls  bei  Auffrägen  betreffend  die  Führung  der  Bücher,  die

Votnahme  der  Personalsachbearbeifüng  oder  Abgabenverrechnung  ein

Pauschalhonorar  veteinbart  ist,  so sind  mangels  anderweitiger  scmifllicher

Vereinbatung  die Vettretungstätigkeit  im Zusammenhang  mit abgaben-

und beittagsrechtlichen  Prüfungen  aller  Art  einschließlich  der  Abschluss

von Vergleichen  über  Abgabenbemessungs-  üder  Beitragsgrundlagen,

Beticmetstaffung,  Rechtsmittelethebung  uä gesonderi  zu  honoöeren.

Sofem  nichts  anderes  schrifflich  vereinbart  ist, gilt  das  Honorar  als  jeweils

f(ir  ein Auffragsjahr  vereinbart

(16)  [)ie  Bearbeitung  besonderer  Einzelfragen  im Zusammenhang  mit

den  im Punkt  12.  (15)  genannten  Tatigkefflen,insbesondere  Feststellungen

über  das  prinzipielle  Vorliegen  einer  Pflichtve+sicherung,  erfolgt  nur

aufgrund  eines  besonderen  Aufüages.

(17)  DerAufüagnehmerkannentspiechendeVotschüsseverlangenund

seine  (fongesetzte)  Tätigkett  von  der  Zahlung  dieser  Vorschüsse  abhängig

machen  Bei Daueraufträgen  darT die Erbrngung  weiterer  Leisfüngen  bis

zur  Bezahlung  fr[)herer  Leistungen  (sowie  allfälliger  Vorschüsse  gernäß

Satz  1 ) verweigerf  werden  Bei Erbringung  von  Teilleistungen  und  üffener

Teilhonorierung  gilt  dies  sinngemäß.

(18)  Eine  Beanstandung  der  Atbeiten  des  Aufiragnehmers  berechtigi,

außer  bei  offenkundigen  wesentlichen  Mangeln,  nR.m zur  auch  nur

teilweisen  Zurückhaltung  der  ihm  nach  Punkt  12. zustehenden  Honorare,

sonsligen  Entgelte,  Küstenersföze  und  Vorschüsse  (Vergüfüngen).

(19)  Eine  Aufiechnung  gegen  Fordetungen  des Aufiragnehmets  auf

Vergütungen  nach  Punkt  12. ist nut  mit  unbestrittenen  odet  rechtskräftig

festgestellten  Forderungen  zulassig.

13. Sonstiges

(1)  Im Zusammenhang  mit Punkt  12. (17) wird  auf das gesetzliche

ZutückbehaRungsrecht  (§ 471 ABGB,  § 369 UGB)  verwiesen  wird  das

Zurtickbehaltungsrecht  zu Unrecht  ausgeübt,  haTtet der  Auffragnehmer

grundsätzlich  gemäß  Punkt  7. aber  in Abweichung  dazu  nur  bis  zur  Höhe

seiner  ntx.h  offenen  Forderung.

(2)  [)erAuflraggeberhafkeinenAnspruchaufAusfolgungvonimZuge

der  AuffragserTüllung  vom  Auffragnehmer  erstellten  Arbeitspapieten  und

ahnlichen  Unterlagen  Im  Falle  det  AuftragserTüllung  unter  Einsatz

elekttonischer  Buchhaltungssysteme  ist der  Auffragnehmer  berechtigt,

nach  Übergabe  samtlicher  vom  Auftragnehmer  auftragsbezogen  damit

erstellter  Daten,  fur  die den  Auffraggeber  eine  Aufbewahrungspflicht  triffl,

in einem  sttuktutierten,  gängigen  und maschinenlesbaren  Format  an den

Auflraggeber  bzw.  an  den  nachfolgenden  Winschaftstreuhänder,  die

Daten  zu löschen.  Für  die  Übetgabe  dieser  Daten  in einem  strukturierten,

gängigen  und  maschinenlesbaren  Format  hat  der  Auf}ragnehmer

Anspruch  auf  ein angemessenes  Honorat  (Punkl  12  gitt sinngemäß).  Ist

eine  Übergabe  dieser  Daten  in einem  strukfürierten,  gängigen  und

maschinenlesbaren  Format  aus besonderen  Gr[inden  unmöglich  oder

untunlich,  kt)nnen  diese  ersatzweise  im Vollausdruck  übergeben  werden.
Eine  Honorierung  steht  diesfalls  dafur  nicht  zu

(3)  Der  Auflragnehmet  hat  auf  Vetlangen  und  Kosten  des

Aufftaggebers  alle Untedagen  herauszugeben,  die et aus  Anlass  seinet

Tföigkeit  von  diesem  ethalten  hat.  Dies  gilt jedüch  nicht für  den

Schöffwechsel  zwischen  dem  Auftragnehmer  und seinem  Aufiraggeber

und für  die Schöffstücke,  die der  Auffraggeber  in Ursclviff  besitzt  und f(ir

Schriffstücke,  die  einer  Aufbewahrungspflicht  nach  den  für  den

Auftragnehmer  geltenden  rechtlichen  Bestimmungen  zur Verhinderung

vonGeldwäscheunterliegen  [)erAuffragnehmerkannvonLlnterlagen,die

er  an den  Auftraggeber  zurOt.kgibt,  Abschriffen  üder  Fotokopien  anferligen.

Sind diese  Llmerlagen  bereits  einmal  an den Auffraggeber  ubermmelt

worden  so hat der Auflragnehmer  Anspruch  auf ein  angemessenes

Hünorar  (Punkt  12. gilt  sinngemäß).

(4)  [)et  Auffraggeber  hat die dem  Auflragsnehmer  übergebenen

Unterlagen  nach  Abschluss  derAtbeiten  binnen  3 Monaten  abzuhülen  Bei

Nichtabholung  übergebenet  Llmerlagen  kann  der Auffragnehmer  nach

zweimaliger  nachweislicher  Auffordetung  an  den  Auftraggeber,

übergebene  Llmetlagen  abzuholen,  diese  auf  dessen  Kosten  zufückstellen

und/oder  ein angemessenes  Honorar  in Rechnung  stellen  (Punkt  12. gilt

sinngernäß).  Die weitere  Aufbewahrung  kann  auch  auf Kosten  des

Auffraggebers  durch  Driffe  eifülgen.  Der  Auffragnehmer  haffet  im Weiteren

nicht für  Folgen  aus  BescMdigung,  Verlust  oder  Vernichfüng  der
Unterlagen.

(5)  Der  Aufüagnehmer  ist berechtigt  fällige  Honorafordetungen  mit

etwaigen  Depotguthaben,  Verrechnungsgeldem,  Tteuhandgeldern  oder

andeten  in seiner  Gewahrsame  befindlichen  liquiden  Mitteln  auch  bei

ausdrücklicher  Inverwahrungnahme  zu  kompensieren,  sofern  der

huftraggeber  mit einem  Gegenanspruch  des Aufiragnehmers  rechnen
musste.

(6)  Zur  Sicherung  einer  bestehenden  oder  künffigen  Honoraforderung

ist der  Auffragnehmer  berechtigi,  ein finanzamtliches  Guthaben  üder  ein

anderes  Abgaben-  oder  Beitragsguthaben  des Aufttaggebers  auf ein

Anderkonto  zu transfetieren  Diesfalls  ist der  Auftraggeber  vom  efolgten

Ttansfer  zu  vershändigen.  Danach  kann  der sichergestellte  Betrag

entweder  im  Einvemehmen  mit  dem  Auffraggeber  oder  bei

Vollstret.kbarkeit  der  Honorarfotderung  eingezogen  weiden.

14 Anzuwendendes  Recht,  Efüllungsüd,  Gefü:.htsstand

(1)  Ft)r  den  Aufüag,  seine  üurchführung  und  die  sich  hieraus

ergebenden  Anspruche  gilt ausschließlich  östetreichisches  Recht  umer
Ausschluss  des  nationalen  Verweisungsrechts.

(2)  Erfüllungsott  ist der  Ort der  beruflichsn  Niedeilassung  des
Auffragnehmers.

(3)  Gerichtsstand  ist  -  mangels  abweichender  schrifflicher

Vereinbarung  -  das  sachlich  zustandige  Gerict+t  des  Etf(illungsortes.



lI. TEIL (9)  Verträge  übet  wiedeikemende  Leistungen'

15. Etgänzende  Bestimmungen  für  Verbrauchergeschafle

(1)  Ffir  Verträge  zwischen  Wirischafistreuhändern  und Verbrauchern

getten  die  zwingenden  Bestimmungen  des  Konsumentenschutzgesetzes.

(2)  Der  Aufiragnehmer  haftet  nur  für  vorsätzliche  und grob  fahrlässig

verschuldete  Verletzung  der  übemommenen  Verpflichtungen.

(3)  Anstelle  der  im Punkt  7 Abs  2 nürmierfen  Begrenzung  ist auch  im

Falle  grober  Fammssigkeit  die Ersatzpflicht  des Aufiragnehmers  nR.ht

begtenzt.

(4)  Punkt  6 Abs  2 (Ftist  für  Mangelbeseitigungsanspruch)  und  Punk17

Abs  4 (Geltendmachung  det Schadenersatzansprüche  innethalb  einet

bestimmten  Fnst)  gilt  nicht.

(5)  R[)cktrittstecht  gemäß  § 3 KSchG:

Hat  det  Verbraucher  seine  Verftagserkmrung  nicht  in  den  vüm

Aufüagnehmer  dauernd  ben[itzten  Kanzleiräumen  abgegeben,  so kann  er

vün  seinem  Vertragsantrag  üder  vom  Vertrag  zurücktreten.  Dieser  RückWt

kann  bis  zum  Zustandekommen  des  Verttages  oder  danach  binnen  einer

Woche  erklärt  werden;  die  Fnst  beginnt  mit  der  Ausfolgung  einer  Llrkunde,

die  zumindest  den  Namen  und  die Anschnft  dss  Auftragnehmers  sowie

eine  Belehrung  über  das Rücktrittsrecht  enthalt,  an den Verbrauchet,

frühestens  jedoch  mit  dem  Zustandekommen  des  Vertrages  zu laufen.  Das

Rficktnffsrecht  steht  dem  Vetbraucher  nicht  zu,

1.  wenn  er  selbsl  die  geschäffliche  Verbindung  mit  dem

Aufüagnehmer  odet  dessen  Beauftragten  zwet.ks  Schließung  dieses

Vertrages  angebahnt  hat,

2 wenn  dem  Zustandekommen  des  Verfrages  keine

Besprechungen  zwischen  den  Beteiligten  oder  ihren  Beauftragten

vorangegangen  sind  oder

3. bei Verfrägen,  bei denen  die beiderseitigen  Leistungen  sofori

zu etbringen  sind,  wenn  sie  üblicherweise  von  Auffragnehmern  außeföalb

ihrer  Kanzleiräume  geschlüssen  werden  und das  vereinbarie  Entgelt  € 15

nicht  übersteigt.

üer  Rucktritt  bedarT  zu seiner  Rechtswirksamkeit  der Schriflftxm.  Es

genügt,  wenn  der  Verbraucher  ein  Sch?ftstück,  das  seine

Verltagserklätung  oder  die  des  Auffragnehmers  enthalt,  dem

Auffragnehmer  mit einem  Vermerk  zurückstellt  det  eikennen  lässt  dass

der  Verbraucher  das  Zustandekümmen  üder  die Aufret.hterhaltung  des

Vertrages  ablehnt  Es gem)gt,  wenn  die  Etklarung  innethalb  einer  Wüche

abgesendet  wird.

Triti  der  Verbraucher  gemäß  § 3 KSchG  vom  Vertrag  zurück,  so hat  Zug

um Zug

1.  der  Aufiragnehmer  alle  empfangenen  Leistungen  samt

gesetzlichen  Zinsen  vom  Empfangstag  an zurückzuerstalten  und  den  vom

Verbraucher  auf die  Sache  gemachten  notwendigen  und  nützlichen

Aufwand  zu ersetzen,

2. der  Verbraucher  dem  Auftragnehmer  den  Weri  der  Leistungen  zu

vergOten,  soweffl  sie  ihm  zum  klaten  und  überwiegenden  Vürteil  gereichen.

Gernäß  § 4 Abs  3 KSchG  bleiben  Schadenersatzansprüche  unberuhrf.

(6)  Küstenvoranschläge  gemäß  § 5 KSchG:

Für  die  Erstellung  eines  Kostenvoranschlages  im Sinn  des  § 11 7C)a ABGB

durch  den Auffragnehme+  hat der  Vetbrauchet  ein Entgelt  nur  dann  zu

zahlen,  wenn  et  vorher  auf  diese  Zahlungspflicht  hingewiesen  worden  ist

Witd  dem  Verirag  ein Kostenvoranschlag  des  Auffragnehmers  zugrunde

gelegt,  sü  gilt desseri  Richtigkeit  als gewährleisiet,  wenn  nicht das

Gegenteil  ausdtücklich  erklart  ist

(7)  Mängelbeseitigung:  Punkt  6 wird  ergänzt:

Ist der  Aufüagnehmer  nach  § 932  ABGB  verpflichtet,  seine  Leistungen  zu

vetbessem  üder  Fehlendes  nachzulragen,  so hat er diese  Pflicht  zu

erfullen,  an dem  Cm, an dem  die  Sache  übergeben  worden  ist. Ist es für

den Vetbrauchet  tunlich,  die  Werke  und Unterlagen  vüm  Auftragnehmer

gesendet  zu eihalten,  so  kann  diesei  diese  Übersendung  auf  seine  Gefahr

und  Küsten  vomehmen.

(8)  Gen't.htssiand'  Anstelle  Punkt  14 (3) giR:

Hat  der  Vetbtaucher  im Inland  seinen  Wohnsitz  oder  seinen  gewöhnlichen

Aufenthalt  oder  ist er im Inland  beschäffigt,  sü kann  für  eine  Klage  gegen

ihn nach den % 88, 89, 93 Abs  2 und 1ü4  Abs1  JN nur  die  Zuständigkeit

eines  Getichtes  begr[)ndet  werden,  in dessen  Sp+engel  der  Wohnsitz,  der

gewohnliche  AuFenthalt  üder  der  Ott  der  Beschäffigung  liegt.

(a) Verftage,  durch  die sich  det  Aufüagnehmer  zu Werkleistungen

und der  Verbraucher  zu wiederhülten  Geldzahlungen  verpflichten  und  die

fur  eine  unbeslimmte  oder  eine  ein Jahr  übersteigende  Zeit  geschlossen

worden  sind,  kann  der  Verbrauchet  unter  Einhaltung  einer  zweimonatigen

Frist  zum  Ablauf  des etslen  Jahres,  nachher  zum  Ablauf  jeweils  eines

halben  Jahres  kündigen.

(b)  Ist die  Gesamtheit  der  Leistungen  eine  nach  ihrerArt  unteilbare

Leistung,  deren  Umfang  und Preis  schon  bei der Vertragsschließung

bestimmt  sind,  so kann  der  erste  Kündigungstermin  bis zum  Ablauf  des

zweiten  Jahres  hinausgeschoben  werden.  In solchen  Verträgen  kann  die

Kjndigungsfnsl  auf  höchstens  sechs  Monate  verlängerf  werden

(c)  Erfordert  die Erffillung  eines  bestimmten,  in lit. a) genannten

Verfrages  erhebliche  Aufwendungen  des  Aufüagnehmers  und  hat  er  dies

dem  Veibraucher  spatestens  bei  der  Vertragsschließung  bekannt

gegeben,  so können  den  Umständen  angemessene.  von  den  in lit. a) und

b) genannten  abweichende  Kundigungstermine  und Kündigungsfristen

vereinbart  werden

(d)  Eine  Kündigung  des  Vetbtauchers,  die  nicht  fristgerecht

ausgesprochen  würden  ist,  wird  zum  nächsten  nach  Ablauf  der

Kündigungsfrisl  liegenden  Kündigungslermin  wirksam.


